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2. Kapitel — Verbrechen

gegen die Deutsche Demokratische Republik §101

der völkerrechtsw idrigen A lleinvertretungsanm aßung entspringenden 
krim inellen A kte perm anenter Einmischung in  die inneren A ngelegenhei
ten der DDR als den Interessen der Bevölkerung der DDR entsprechend 
hingestellt und die aggressiven Bestrebungen des im perialistischen Geg
ners als „ausschließlich innerdeutsche A ngelegenheiten“ verschleiert w er
den.

2. Der individuellen Zielsetzung des Täters entsprechend w urden im 
Gesetz zwei A lternativen form uliert:

*— Der T äter n im m t die H andlung vor, um  dadurch von ihm geleisteten 
W iderstand zu bekunden;

— der T äter handelt, um  W iderstand hervorzurufen, andere auf seine 
Position zu ziehen, W iderstand gegen die sozialistische S taats- oder 
Gesellschaftsordnung oder die O rdnung an der S taatsgrenze anzu
fachen.

3. Die Ordnung an der Staatsgrenze der DDR um faßt alle Seiten des 
aus der staatlichen Souveränität und der G ebietshoheit der DDR

erwachsenden Rechts der DDR, die O rdnung an ihren  S taatsgrenzen fü r 
alle S taaten  und fü r jederm ann verbindlich festzulegen.

H ierunter sind beispielsweise die Gesetze, V erordnungen und M aß
nahm en zum Schutze der S taatsgrenze und des grenznahen H interlandes, 
die Vorschriften und M aßnahm en zur Regelung des grenzüberschreiten
den Verkehrs, die Aufgaben und M aßnahm en der Grenzsicherungskräfte 
zum Schutz der Staatsgrenzen, die besonderen Aufgaben, Rechte und 
Pflichten der G renzbevölkerung sowie die spezifischen Sicherungsm aß
nahm en und -anlagen zu verstehen. M it seiner H andlung un terstü tzt der 
T äter die Bestrebungen des Gegners, die im Interesse der E rhaltung des 
Friedens und der S icherheit in Europa unbedingt erforderliche strenge 
O rdnung an der S taatsgrenze der DDR zu W estdeutschland und W est
berlin  zu durchlöchern und diese Grenzen „transparen t“ zu machen.

Die G efährlichkeit dieser Verbrechen w ird  auch durch die im T at
bestand angeführten, b isher hauptsächlich praktisch gewordenen V er
brechensm ethoden gekennzeichnet.

4. Sprengungen durchführen, Brände legen, Zerstörungen herbeifüh
ren sind Verbrechensm ethoden, die im  Kap. 7 A bschn.'l als ge

meingefährlich beschrieben w erden. In  G renznähe durchgeführt bzw. un 
m ittelbar gegen die Grenzsicherungsanlagen gerichtet, tragen sie generell 
den C harak ter terroristischer G ew altakte und w erden zu wichtigen ob
jektiven, w enn auch nicht alleinigen K riterien  des Nachweises der Ziel
setzung des Täters.

Es ist kein gesetzliches Erfordernis, daß sich die h ier behandelten 
Verbrechensm ethoden unm ittelbar gegen Einrichtungen zum Schutz unse
rer S taatsgrenze richten.

H ierunter fallen beispielsweise bei vorliegender Zielsetzung auch 
solche H andlungen, durch die die G renzsicherungskräfte vom geplanten


